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36. Gesetz: Wiener Schulgesetz; J\nderung. (4. Novelle zum Wiener Schulgesetz) 

36. 

Gesetz vom 24. Juni 1986, mit dem das Wiener 
Schulgesetz geändert wird (4. Novelle zum 

Wiener Schulgesetz) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel 1 

Das Wiener Schulgesetz, LGBI. für Wien 
Nr. 20/1976, in der Fassung der Gesetze LGBI. für 
Wien Nr. 16/1979, 26/1981 und 31/1983 wird wie 
folgt geändert: 

1. § 14 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

„§ 14. (1) Die Zahl der Schüler in einer Haupt
schulklasse darf 30 nicht übersteigen und soll 20 
nicht unterschreiten; ein Abweichen hievon kann 
aus besonderen Gründen (zB zur Erhaltung von 
Schulstandorten) bewilligt werden. 

(2) Wenn im Hinblick auf die Leistungsgruppen 
in den Unterrichtsgegenständen Deutsch, Mathe
matik und Lebende Fremdsprache eigene Schüler
gruppen eingerichtet werden (§ 11 Abs. 3), darf die 
Schülerzahl in den Schülergruppen einer Schule im 
Durchschnitt zehn sowie in der einzelnen Schüler
gruppe sechs nicht unterschreiten und 30 nicht 
übersteigen. Die Höchstzahl der Schülergruppen 
darf in den einzelnen Schulen auf jeder Schulstufe 
und in jedem Pflichtgegenstand die Anzahl der 
Klassen im Regelfall um eine und ab sechs Klassen 
um zwei überschreiten. Ausnahmsweise kann bewil
ligt werden, daß die Höchstzahl der Schülergrup
pen um eine überschritten wird, wenn wegen 
besonders hoher Schülerzahl mehrerer Stammklas
sen auf einer Schulstufe die Anzahl der Schüler in 
einer Schülergruppe unverhältnismäßig hoch wäre, 
oder zwei Leistungsgruppen in einer Schülergruppe 
geführt werden müßten. Abweichend von den vor
stehenden Bestimmungen dürfen an Hauptschulen 
mit nur einer einzigen vierten Klasse für diese ab 
21 Schülern drei Schülergruppen gebildet werden; 
in diesem Fall bezieht sich die Durchschnittszahl 
zehn nur auf die fünfte bis siebente Schulstufe der 
betreffenden Schule." 

2. § 1 8 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

„§ 18. (1) Die Zahl der Schüler in einer Klasse 
einer Sonderschule für blinde Kinder, einer Son-
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derschule für Gehörlose und einer Sonderschule 
für schwerstbehinderte Kinder darf acht, die Zahl 
der Schüler in einer Klasse einer Sonderschule für 
sehbehinderte Kinder, einer Sonderschule für 
schwerhörige Kinder und einer Heilstättenschule 
darf zehn und die Zahl der Schüler in einer Klasse 
einer sonstigen Sonderschule darf 15 nicht überstei
gen. 

(2) Die Schülerzahl in Klassen für mehrfach 
behinderte Kinder richtet sich je nach den vorlie
genden Behinderungen der Schüler nach Abs. 1 mit 
der Maßgabe, daß sie jedenfalls zehn nicht über
steigen darf." 

3. § 18 Abs. 5 hat zu lauten: 

„(5) Die Zahl der Schüler in einer Vorschul
klasse darf acht, in einer Vorschulklasse an einer 
Sonderschule für blinde Kinder und einer Sonder
schule für Gehörlose jedoch sechs nicht unter
schreiten und die Zahl gemäß Abs. 1 nicht überstei
gen." 

4. § 22 Abs. 1 bis 3 haben zu lauten: 

„§ 22. (1) Die Zahl der Schüler in einer Klasse 
des Polytechnischen Lehrganges darf 30 nicht über
steigen und soll 20 nicht unterschreiten; ein Abwei
chen hievon kann aus besonderen Gründen (zB zur 
Erhaltung von Schulstandorten) bewilligt werden. 

(2) Wenn im Hinblick auf die Leistungsgruppen 
in den Pflichtgegenständen Deutsch und Mathema
tik eigene Schülergruppen eingerichtet werden 
(§ 19 Abs. 3), darf die Schülerzahl in den Schüler
gruppen in den einzelnen Schulen im Durchschnitt 
zehn sowie in der einzelnen Schülergruppe sechs 
nicht unterschreiten und 30 nicht übersteigen. Die 
Höchstzahl der Schülergruppen darf in den einzel-

. nen Schulen in jedem Pflichtgegenstand die Anzahl 
der Klassen um eine, ab sechs Klassen um zwei und 
ab elf Klassen um drei überschreiten. 

(3) Abgesehen von der Trennung des Unterrich
tes in Leibesübungen nach Geschlechtern (§ 27) ist 
der Unterricht in den Unterrichtsgegenständen 
Maschinschreiben bei einer Schülerzahl von minde
stens 25, in Werkerziehung ·bei einer Schülerzahl 
von mindestens 20 und in Hauswirtschaft und Kin
derpflege bei einer Schülerzahl von mindestens 16 
statt für die gesamte Klasse in zwei Schülergruppen 
zu erteilen." 
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